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Gesetzlicher Mindestlohn steigt in zwei Stufen 

 

Das Bundeskabinett hat den Weg für die Erhöhung des Mindest-
lohns freigemacht bzw. die „Fünfte Mindestlohnanpassungsver-
ordnung“ beschlossen. 

 

Hierzu teilte die Bundesregierung mit: 

▪ Zum 01.01.2026 steigt der gesetzliche Mindestlohn auf 

13,90 Euro brutto pro Stunde, zum 01.01.2027 auf 14,60 
Euro brutto pro Stunde. Damit steigt der Mindestlohn zu-
nächst um 8,42 Prozent und im Folgejahr um weitere 5,04 
Prozent - insgesamt also um 13,88 Prozent. 

▪ Im Juni 2025 hatte die unabhängige Mindestlohnkommis-
sion ihre Vorschläge für die Anpassung des gesetzlichen 
Mindestlohns vorgelegt. Das Kabinett hat die Anpassungen 
per Verordnung beschlossen - damit können sie wirksam 
werden. 

▪ Auch die Minijob-Grenze wird zum 01.01.2026 steigen. Ak-
tuell liegt sie bei monatlich 556 Euro brutto. Der gesetzli-
che Mindestlohn gilt auch für Minijobber. Damit eine Wo-
chenarbeitszeit von zehn Stunden möglich ist, steigt die 
Grenze für geringfügige Beschäftigungen mit jeder Min-
destlohnerhöhung. So wird sichergestellt, dass bei einem 
höheren Stundenlohn die Arbeitszeit nicht gekürzt werden 
muss. 

 

 

 

 

 

http://www.treuratio.de/

